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17.06.2020 
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• Hinweis auf die Bekanntmachung der Ersten Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-
bandes „digitale Kommunen Brandenburg“

• Einziehung öffentlicher Straßenverkehrsanlagen 
Marienstraße/Taubenstraße/Bürgerstraße – Öffent-
liche Anhörung

• Einziehung öffentlicher Straßenverkehrsanlagen 
Johannes-Brahms-Straße/östlich Thälmannstraße 14 
– Öffentliche Anhörung
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• Durchführung der Gewässerschau 2020

SEITE 3
• Widmungsverfügung „Waldparksiedlung“/„Sedlišćo 

w gólnem parku”
•  Widmungsverfügung „Stieglitzweg“/„Šćigelcowy 
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• Amtliche Bekanntmachung der Tagesordnung der 

11. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz am 30.09.2020

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg werden nachfolgend die 
Beschlüsse der 10. Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung Cottbus/Chóśebuz vom 24.06.2020 veröffentlicht.

Beschlüsse der 10. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 

Cottbus/Chóśebuz vom 
24.06.2020

Öffentlicher Teil

Vorlagen-/ Sachverhalt Beschluss-Nr.
Antrags-Nr.
OB-013/20 8. Aktualisierung der OB-013-10/20
   Beschlussfassung über
   die Berufung von sach-
   kundigen Einwohnern in
   die Fachausschüsse der
   Stadtverordnetenversamm-
   lung für die VII. Wahl-
   periode 
   (Grundsatzbeschluss der StVV
   vom 25.09.2019)
   (einstimmig beschlossen)  
I-025/20  Beitrittsbeschluss zum I-025-10/20
   Beschluss I-026-3/19
   „Haushaltssatzung und Haus-
   haltsplan der Stadt Cottbus/
   Chóśebuz für das Haushalts-
   jahr 2020“ vom 30.10.2019
   (Ergänzungsblatt vom 11.05.2020)
   (1. Wiederaufruf aus der
   StVV vom 27.05.2020)
   (mehrheitlich beschlossen)
I-026/20 Wahl der stellvertretenden I-026-10/20
   Schiedsperson für die
   Schiedsstelle Ost
   (einstimmig beschlossen)
I-028/20 Einbringung Gleis- und I-028-10/20
   Fahrleitungsanlagen aus

   der Umgestaltung Straße
   der Jugend (Breithaus) in
   die Cottbusverkehr GmbH
   (einstimmig beschlossen)
I-029/20  Verlängerung der Frist zu I-029-10/20
   den Veränderungen im
   Forderungsmanagement der
   Stadt Cottbus/Chóśebuz
   zur Unterstützung der von
   der „Corona-Krise“ erheblich
   betroffenen Personen und
   Unternehmen vom 30.06.2020
   auf den 30.09.2020
   (einstimmig beschlossen)
II-006/20 Grundsatzentscheidung II-006-10/20
   zur Umstellung von privat-
   rechtlichen Entgelten auf
   öffentlich-rechtliche Gebühren
   im Bereich der Abwasser-
   beseitigung im Gebiet der
   Stadt Cottbus/Chóśebuz ab
   dem Jahr 2021
   (einstimmig beschlossen)
II-007/20 Konzept zur Abfallver- II-007-10/20
   meidung und -trennung
   bei Cottbuser Großver-
   anstaltungen
   (Austauschblatt vom 16.06.2020)
   (einstimmig beschlossen)
III-001/20 Rahmenkonzept zur III-001-10/20
   Kinder- und Jugendbe-
   teiligung in der Stadt
   Cottbus/Chóśebuz
   [Austausch der Anlage 2
   (Rahmenkonzept) vom
   16.06.2020]
   (einstimmig beschlossen)
III-002/20 1. Änderung der Satzung III-002-10/20
   über die Erhebung von
   Elternbeiträgen für die
   Inanspruchnahme von Plätzen
   in den Kindertagesstätten
   in Trägerschaft der Stadt
   Cottbus/Chóśebuz und in
   öffentlich vermittelter Kinder-

   tagespflege der Stadt Cottbus/
   Chóśebuz (Elternbeitragssatzung
   der Stadt Cottbus/Chóśebuz),
   Stadtverordnetenbeschluss vom
   24.04.2019, veröffentlicht im
   Amtsblatt 06/2019 vom 18.05.2019
   (mehrheitlich beschlossen)
IV-017/20 Aufstellungsbeschluss zum IV-017-10/20
   Bebauungsplan
   „WOHNGEBIET DISSEN-
   CHENER BINNENDÜNE I“
   (einstimmig beschlossen)
IV-018/20 Aufstellungsbeschluss zum IV-018-10/20
   Bebauungsplan „Energie-
   acker Cottbuser Ostsee“
   (mehrheitlich beschlossen)
012/20  Handlungskonzept für Er- A-012-10/20
   weiterung Einkaufszentrum
   Blechen-Carreé
   Antragsteller: Fraktion CDU
   (Austauschantrag vom 21.04.2020)
   (2. Austauschantrag vom 19.05.2020)
   (3. Austauschantrag vom 26.05.2020)
   (2. Wiederaufruf aus der StVV
   vom 29.04.2020)
   (einstimmig angenommen)
014/20  Neufassung der Satzung A-014-10/20
   zur Benennung/Umbenennung
   von Straßen, Plätzen, Grün-
   und Parkanlagen sowie
   sonstigen Einrichtungen für die
   Stadt Cottbus/Chóśebuz
   Antragsteller: Fraktion CDU
   (1. Wiederaufruf aus der
   StVV vom 27.05.2020)
   (einstimmig angenommen)

Nicht öffentlicher Teil
Keine Vorlagen oder Anträge.

Cottbus/Chóśebuz, 25.06.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz
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Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg werden nachfolgende 
Beschlüsse der 11. Sitzung des Hauptausschusses der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/
Chóśebuz vom 17.06.2020 veröffentlicht

Beschlüsse der 11. Sitzung 
des Hauptausschusses der 

Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

vom 17.06.2020
Öffentlicher Teil
Es liegen keine Beschlüsse vor.

Nicht öffentlicher Teil

Vorlagen-/  Sachverhalt Beschluss-Nr.
Antrags-Nr.
OB-014/20 (HA) Eintragung in die HA-OB-014-06/20
    Ehrenchronik der
    Stadt Cottbus/Chóśebuz
    (einstimmig beschlossen)
IV-024/20 (HA) Verkauf eines HA-IV-024-06/20
    Grundstückes aus
    dem städtischen
    Grundbesitz
    (einstimmig beschlossen) 

Cottbus/Chóśebuz, 17.06.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg werden nachfolgend die 
Beschlüsse der 2. außerordentlichen öffentlichen Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung Cottbus/Chóśebuz 
vom 26.08.2020 veröffentlicht.

Beschlüsse der 
2. außer ordentlichen 

öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 

Cottbus/Chóśebuz vom 
26.08.2020

Öffentlicher Teil

Vorlagen- Sachverhalt Beschluss-Nr.
Nr.
I-033/20  Besetzung von Auf- I-033-2aoS/20
   sichtsräten, Werksaus-
   schüssen und weiteren
   Gremien für die Wahlperiode
   2019 – 2024 (Mandate der
   Stadt Cottbus/Chóśebuz) –
   3. Ergänzung
   (einstimmig beschlossen)
Antrags- Sachverhalt Beschluss-Nr.
Nr.
025/20  Gemeinsame Erklärung A-025-2aoS/20
   zum „Aufruf für die
   Cottbuser Wochen für De-
   mokratie und Vielfalt“
   Antragsteller: Fraktion Unser 
   Cottbus/FDP
   (mehrheitlich angenommen) 

Nicht öffentlicher Teil
Keine Vorlagen oder Anträge.

Cottbus/Chóśebuz, 02.09.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

Amtliche Bekanntmachung

Hinweis auf die 
Bekanntmachung der Ersten 

Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes „digitale 
Kommunen Brandenburg“

Hiermit weise ich darauf hin:

Das Ministerium des Innern und für Kommunales 
des Landes Brandenburg hat die von ihm mit Bescheid 
vom 23. Juni 2020 kommunalaufsichtlich genehmigte 
Erste Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes „digitale Kommunen Brandenburg“ am 
15. Juli 2020 im Amtsblatt für Brandenburg, 2020, Nr. 28, 
Seite 617, öffentlich bekannt gemacht. (Hinweis im Sinne 
des § 14 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg [GKGBbg]).

Cottbus/Chóśebuz, 24.09.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Amtliche Bekanntmachung

Einziehung öffentlicher 
Straßenverkehrsanlagen

Öffentliche Anhörung

Die Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz gibt hiermit 
die Absicht der straßenrechtlichen Einziehung auf der 
Grundlage des § 8 des Brandenburgischen Straßenge-
setzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Juli 2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Brandenburg Teil I [GVBl. I/09] Nr. 15), geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 13. April 2010 (GVBl. 
I/10, Nr. 17), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Oktober 2011 (GVBl. I/11, Nr. 24), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/13, 
Nr. 3), geändert durch Gesetz vom 04. Juli 2014 (GVBl. 
I/14, Nr. 27), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32), geändert durch 
Gesetz vom 23. November 2018 (GVBl. I/18, Nr. 29), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, Nr. 37) folgender noch 
öffentlicher Straßenverkehrsanlagen bekannt:

• Marienstraße/Taubenstraße/Bürgerstraße:
 ehemaliger Busbahnhof Marienstraße,
  Parkplatz Taubenstraße, Teilfläche Gehweg 

Bürgerstraße

Die benannten Flächen sowie Teilflächen der noch öffent-
lichen Straßenverkehrsflächen standen aufgrund der 
bisherigen Widmung der Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Durch Neubau des Verkehrsknotens am Bahnhof entfällt 
die bisherige öffentliche Nutzung als Busbahnhof. Die 
Flächen werden an Privat übertragen.

Sofern damit in Rechte von Beteiligten (Straßenbe-
nutzer, Anlieger) eingegriffen wird, haben diese Gele-
genheit, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung Einwände 
vorzubringen.

Der Plan, in dem die einzuziehenden Straßenflächen 
gekennzeichnet sind, kann innerhalb dieser Frist im 
Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen, Karl-Marx-
Straße 67, Technisches Rathaus, Zimmer 4.043 während 
der Sprechzeiten eingesehen werden. Während der 
Corona-Pandemie gelten die jeweils aktuellen Sprech-
zeiten. 

Hinweise:
Mit dieser Absichtserklärung wird ein Verwaltungsver-
fahren eingeleitet, was zu dem Ergebnis führt, die Rechte 
und Pflichten der Stadt Cottbus/Chóśebuz als Trägerin 
der Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflichtige  
(§§ 9, 9a und 10 BbgStrG) aufzuheben. Belange des 
Straßenverkehrsrechts oder anderer ordnungsrechtlicher 

Bestimmungen werden von diesem Verfahren grund-
sätzlich nicht berührt.

Cottbus/Chóśebuz, 11.09.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Amtliche Bekanntmachung

Einziehung öffentlicher 
Straßenverkehrsanlagen 

Öffentliche Anhörung

Die Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz gibt hiermit 
die Absicht der straßenrechtlichen Einziehung auf der 
Grundlage des § 8 des Brandenburgischen Straßenge-
setzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Juli 2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Brandenburg Teil I [GVBl. I/09] Nr. 15), geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 13. April 2010 (GVBl. 
I/10, Nr. 17), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Oktober 2011 (GVBl. I/11, Nr. 24), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/13, 
Nr. 3), geändert durch Gesetz vom 04. Juli 2014 (GVBl. 
I/14, Nr. 27), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32), geändert durch 
Gesetz vom 23. November 2018 (GVBl. I/18, Nr. 29), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, Nr. 37) folgender noch 
öffentlicher Straßenverkehrsanlage bekannt:

•  Johannes-Brahms-Straße/östlich Thälmann-
straße 14 (Gemarkung Brunschwig, Flur 65, 
Teilfläche des Flurstücks 298)

Die benannten noch öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
standen aufgrund der bisherigen Widmung der Öffent-
lichkeit zur Verfügung. Die Flächen haben ihre Ver-
kehrsbedeutung als öffentliche Verkehrsfläche verloren 
und sind daher entbehrlich.
 
Sofern damit in Rechte von Beteiligten (Straßenbenutzer, 
Anlieger) eingegriffen wird, haben diese Gelegenheit, 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung Einwände vorzubringen.

Der Plan, in dem die einzuziehenden Straßenflächen 
gekennzeichnet sind, kann innerhalb dieser Frist im Fach-
bereich Grün- und Verkehrsflächen, Karl-Marx-Straße 67, 
Technisches Rathaus, Zimmer 4.043 während der Sprech-
zeiten eingesehen werden. Während der Corona-Pan-
demie gelten die jeweils aktuellen Sprechzeiten.

Hinweise:
Mit dieser Absichtserklärung wird ein Verwaltungsver-
fahren eingeleitet, was zu dem Ergebnis führt, die Rechte 
und Pflichten der Stadt Cottbus/Chóśebuz als Trägerin 
der Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflichtige 
(§§ 9, 9a und 10 BbgStrG) aufzuheben. Belange des 
Straßenverkehrsrechts oder anderer ordnungsrechtlicher 
Bestimmungen werden von diesem Verfahren grund-
sätzlich nicht berührt. 

Cottbus/Chóśebuz, 30.07.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Öffentliche Bekanntmachung

Durchführung der 
Gewässerschau 2020

Der Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ führt 
gemeinsam mit der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, 
Untere Wasserbehörde, die Gewässerschau 2020 am 
Montag, den 26.10.2020, durch.

Treffpunkt:   9:00 Uhr, Raum 1001
    Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz
    Technisches Rathaus
    Karl-Marx-Straße 67
    03044 Cottbus

Amtsblatt für die Stadt Cottbus/Chóśebuz / Amtske Łopjeno za Město Cottbus/Chóśebuz 26. September 2020Seite 2Seite 2



AMTLICHER TEIL 

Die Gewässerschau wird zur Überwachung der ord-
nungsgemäßen Gewässerunterhaltung und Nutzung der 
Gewässer II. Ordnung im Verbandsgebiet in Cottbus/
Chóśebuz - Bereich westlich der Spree - durchgeführt. 
Die Gewässerschau erfolgt gemäß des Brandenbur-
gischen Wassergesetzes (BbgWG) und der Verbands-
satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Oberland 
Calau“.

Aufgrund der gegenwärtigen Beschränkungen zum 
Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus ist eine Anmel-
dung bis zum 20.10.2020 erforderlich. 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz
    Fachbereich Umwelt und Natur
    Untere Wasserbehörde
    Neumarkt 5
    03046 Cottbus 

E-Mail:   umweltamt@cottbus.de

Cottbus/Chóśebuz, 08.09.2020

gez. Stephan Böttcher gez. Rainer Schloddarick
Fachbereichsleiter  Geschäftsführer Wasser- 
Umwelt und Natur  und Bodenverband
      „Oberland Calau“

Widmungsverfügung
Nach § 6 des Brandenburgischen Straßengesetzes in der 
derzeit gültigen Fassung erhält folgende Verkehrsfläche 
in der Stadt Cottbus/Chóśebuz

„Waldparksiedlung“/„Sedlišćo w gólnem parku”
(betrifft Gemarkung Gallinchen, Flur 1,

Flurstücke 2151, 2153 und 2144)

die Eigenschaft einer öffentlichen Straße und wird der 
Allgemeinheit für den öffentlichen Verkehr uneinge-
schränkt zur Verfügung gestellt.
Die oben genannte Verkehrsfläche wird in die Gruppe 
der Gemeindestraßen eingestuft. Straßenbaulastträger 
wird die Stadt Cottbus/Chóśebuz.

Die Widmungsverfügung und deren Begründung sowie 
der Lageplan mit der genauen Begrenzung der Verkehrs-
fläche liegen in der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 
im Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen in der Karl-
Marx-Straße 67 in 03044 Cottbus/Chóśebuz während der 
Sprechzeiten im Zimmer Nr. 4.103 zur Einsichtnahme 
vor.
Diese Verfügung gilt eine Woche nach der Veröffentli-
chung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. 
Der Widerspruch ist bei dem Oberbürgermeister der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz, Neumarkt 5, 03046 Cottbus/
Chóśebuz zweckmäßigerweise im Fachbereich Grün- 
und Verkehrsflächen der Stadt Cottbus/Chóśebuz, Karl-
Marx-Straße 67, 03044 Cottbus/Chóśebuz schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen.

Cottbus/Chóśebuz 19.12.2019

Der Oberbürgermeister

In Vertretung
gez. Marietta Tzschoppe
Bürgermeisterin

Widmungsverfügung
Nach § 6 des Brandenburgischen Straßengesetzes in der 
derzeit gültigen Fassung erhalten folgende Verkehrsflä-
chen in der Stadt Cottbus/Chóśebuz

„Stieglitzweg“/„Šćigelcowy puś”
(betrifft Gemarkung Brunschwig, Flur 38,

Flurstücke 688 TF, 650, 663)
„Finkenweg“/„Zebiny puś“

(betrifft Gemarkung Brunschwig, Flur 38,
Flurstück 688 TF und Flur 46, Flurstück 107)

die Eigenschaft einer öffentlichen Straße und wird der 
Allgemeinheit für den öffentlichen Verkehr uneinge-
schränkt zur Verfügung gestellt.

Die oben genannte Verkehrsfläche wird in die Gruppe 
der Gemeindestraßen eingestuft. Straßenbaulastträger 
wird die Stadt Cottbus/Chóśebuz.

Die Widmungsverfügung und deren Begründung sowie 
der Lageplan mit der genauen Begrenzung der Verkehrs-
flächen liegen in der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 
im Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen in der Karl-
Marx-Straße 67 in 03044 Cottbus/Chóśebuz während der 
Sprechzeiten im Zimmer Nr. 4.103 zur Einsichtnahme 
vor. Diese Verfügung gilt eine Woche nach der Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. 
Der Widerspruch ist bei dem Oberbürgermeister der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz, Neumarkt 5, 03046 Cottbus/
Chóśebuz zweckmäßigerweise im Fachbereich Grün- 
und Verkehrsflächen der Stadt Cottbus/Chóśebuz, Karl-
Marx-Straße 67, 03044 Cottbus/Chóśebuz schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen.

Cottbus/Chóśebuz, 19.06.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 17 der Hauptsatzung der Stadt 
Cottbus/Chóśebuz i. V. m. § 36 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg gebe ich mit nachfol-
gender Tagesordnung bekannt, dass die 11. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/
Chóśebuz

am Mittwoch, den 30.09.2020, um 14:00 Uhr,
in der Stadthalle Cottbus,  Berliner Platz 6

stattfindet.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen.

Stand: 23.09.2020

Tagesordnung
11. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

der Stadt Cottbus/Chóśebuz
am Mittwoch, den 30.09.2020, um 14:00 Uhr in der 

Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2.  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit

3.  Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen 
gegen die Niederschriften über den öffentli-
chen Teil der letzten Sitzungen (24.06.2020, 
26.08.2020)

3.1  Unterzeichnung Entwicklungsvereinbarung Cott-
buser Ostsee

4. Bestätigung der Tagesordnung

5. Einwohnerfragestunde

5.1 63/20   Denkmäler Stadtpromenade
     Anfragesteller: Herr Eberhard von 

Pritzbuer

5.2 64/20   Nahverkehrsplan der Stadt Cottbus/
Chóśebuz

     Anfragesteller: Herr Christian Schubert

5.3 65/20  Corona-Tests
    Anfragesteller: Herr Steve Lindemann

6. Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung

6.1 66/20  Gesundheit und Klimawandel
     Anfragesteller: Fraktion B90/ 

DIE GRÜNEN

6.2 67/20  Situation in der Verwaltung
    Anfragesteller: Fraktion AfD

6.3 68/20  Hygienekonzept FC Energie Cottbus
    Anfragesteller: Fraktion AfD

6.4 69/20  Grundschulen
    Anfragesteller: Fraktion AfD

6.5 70/20  Flächennutzungsplan der Stadt Cottbus
     Anfragesteller: Fraktion Unser 

Cottbus/FDP

6.6 71/20  Waldflächennutzung
     Anfragesteller: Fraktion Unser 

Cottbus/FDP

6.7 72/20   Unterrichtsraumausstattung „Elisabeth- 
Wolf-Straße 72“

     Anfragesteller: Fraktion Unser 
Cottbus/FDP

6.8 73/20  Denkmalbeirat
    Anfragesteller: Fraktion AUB/SUB

6.9 74/20  Standortkataster Sendeanlagen
    Anfragesteller: Fraktion AUB/SUB

6.10 75/20   Befall von Pseudomonas aeruginosa in 
der Stadtpromenade 10-12.

    Anfragesteller: Fraktion AfD

6.11 76/20  Erneuerung EKZ Blechen-Carrè
    Anfragesteller: Fraktion AfD

7. Berichte und Informationen

7.1 Oberbürgermeister
 Berichterstatter: Herr Kelch

7.2 Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung
 Berichterstatter: Herr Drogla

7.3 Petitionen
 Berichterstatter: Herr Groß
  (Vorsitzender des Ausschusses für Recht, Sicher-

heit, Ordnung und Petitionen)

7.4 Aktuelle Stunde der Fraktionen CDU und SPD
  „Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz 

beschlossen, wie geht es nun mit der Umsetzung der 
Strukturstärkungsmaßnahmen in der Stadt Cottbus 
weiter?“

8. Vorlagen der Verwaltung 

8.1 OB-015/20  9. Aktualisierung der Beschlussfassung 
über die Berufung von sachkundigen 
Einwohnern in die Fachausschüsse der 
Stadtverordnetenversammlung für die 
VII. Wahlperiode (Grundsatzbeschluss 
der StVV vom 25.09.2019)

8.2 I-022/20  Einrichtung neuer Stellen im Stellen-
plan 2020 ff.

    (Austauschblatt Seite 2 vom 15.09.2020)

8.3 I-046/20  Wahl der Schiedsperson und stell-
vertretenden Schiedsperson für die 
Schiedsstelle Süd II

8.4 IV-030/20  Entwurf zur 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes Gallinchen (Bereich 
„Am Birkengrund“) Auslegungsbe-
schluss

8.5 IV-031/20  Bebauungsplan Wohngebiet „Am Bir-
kengrund“ Abwägungs- und Ausle-
gungsbeschluss

8.6 IV-040/20  Aufhebung des Beschlusses zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 
W,N/40,38/70 „Mittlerer Ring/BTU 
Cottbus“

Fortsetzung auf Seite 4
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8.7 IV-041/20  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 
Nr. W/40/116 „Sondergebiet Forschung 
und Entwicklung“ Teilbereich 1 sowie 
Änderung des Flächennutzungsplanes

8.8 IV-042/20  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 
Nr. W,N/40,38/117 „Sondergebiet For-
schung und Entwicklung“ Teilbereich 2 
sowie Änderung des Flächennutzungs-
planes

9. Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 

9.1 022/20  Wasserversorgung für Schlichow
    Antragsteller: Fraktion SPD
     (1. Wiederaufruf aus der StVV vom 

24.06.2020)

9.2 023/20   Technische Ausstattung der Sitzungs-
räume für Stadtverordnete

    Antragsteller: Fraktion SPD
     (1. Wiederaufruf aus der StVV vom 

24.06.2020)

9.3 005/20   Ehrung und Würdigung des Wirkens 
von Manfred Stolpe

    Antragsteller: Fraktion SPD
     (Wiederaufruf in geänderter Fassung 

aus dem Hauptausschuss vom 
22.04.2020)

9.4 026/20   Universitäre Berufsschullehrerausbil-
dung in Cottbus

    Antragsteller: Fraktion GfC

9.5 027/20   Kein Ausverkauf von Grundstücken 
aus öffentlicher Hand

    Antragsteller: Fraktion DIE LINKE.

9.6 028/20   Gleichmäßige Verteilung der Kinder 
mit Migrationshintergrund in Cott-
buser Kindertageseinrichtungen

    Antragsteller: Fraktion DIE LINKE.

9.7 029/20   Prüfung zur Durchführung des Pro-
jektes „Nette Toilette“

    Antragsteller: Fraktion AUB/SUB

9.8 030/20   Aufstellung von Bänken in Cottbus
    Antragsteller: Fraktion AUB/SUB

9.9 031/20   Grundsatzbeschluss zur Einrichtung 
eines Geschäftsbereiches (GB) „Wirt-
schaft, Digitalisierung und Struktur-
entwicklung“

     Antragsteller: Fraktionen CDU und 
SPD

9.10 032/20   Erweiterung der universitären Berufs-
ausbildung in Cottbus

    Antragsteller: Fraktion SPD

10. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen

10.1  Herr Dietmar Micklich zum Thema Petitionen

II. Nicht öffentlicher Teil

1.  Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen 
gegen die Niederschrift über den nicht öffentli-
chen Teil der letzten Sitzung

2.  Anfragen aus der Stadtverordnetenversamm-
lung

  Es liegen zum Zeitpunkt der Erstellung der TO 
keine Anfragen für den nicht öffentlichen Teil vor.

3. Berichte und Informationen 

3.1 Oberbürgermeister
 Berichterstatter: Herr Kelch

3.2 Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung
 Berichterstatter: Herr Drogla

4. Vorlagen der Verwaltung 

4.1 I-031/20  Aufhebung des StVV-Beschlusses 
IV-019/19 und Einbringung von städ-

tischen Grundstücken in die Gebäude-
wirtschaft Cottbus GmbH 

    (Austauschvorlage vom 15.09.2020)

5. Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 

  Es liegen zum Zeitpunkt der Erstellung der TO 
keine Anträge für den nicht öffentlichen Teil vor.

6. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen

7. Schließung der Sitzung

(Ende der Tagesordnung)

Cottbus/Chóśebuz, 23.09.2020

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

ENDE AMTSBLATT
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